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Neue Regelung auf Bundesebene geplant

Sterbehilfe nur noch fiir Todkranke?

Starke Einschrédnkungen oder gar ein Verbot:
Der Bundesrat will bei der Suizidbeihilfe kiinftig einen

restriktiven Kurs fahren. Seine Gesetzesvorschliage
ernten breite Kritik.

Bei der Sterbehilfe hat die Schweiz seit mehr als 70 Jahren eine
liberale Haltung: Die Beihilfe zum Suizid ist nur dann strafbar,
wenn sie aus «selbstsiichtigen Beweggriinden» erfolgt - um zu
erben beispielsweise. Das gentige, hatte der frithere Justizmi-
nister Christoph Blocher (SVP) stets befunden, jede ausfiihr-
lichere gesetzliche Regelung wére eine indirekte Billigung der
Sterbehilfeorganisationen. Mit Blochers Nachfolgerin Eveline
Widmer-Schlumpf (BDP) hat aber in der Landesregierung ein
Kurswechsel stattgefunden. Letzten Herbst schickte der Bun-
desrat zwei Gesetzesvarianten in die Vernehmlassung, mit
denen die Sterbehilfeorganisationen stark zuriickgebunden
wiirden.

Die eine Variante sieht ein Verbot der organisierten Sterbehilfe
vor. Sie unterstellt, dass Sterbehilfeorganisationen nie aus rein
altruistischen Griinden handeln. Mit der anderen Variante wer-
den die Organisationen strengen Sorgfaltspflichten unterwor-
fen. Sie sollen sich auf todkranke Personen beschranken, die
ihren Sterbewillen frei und dauerhaft gedussert haben mis-
sen. Zudem missen Gutachten von zwei unabhéngigen Arzten
vorliegen. Das eine bestétigt die Urteilsfahigkeit des Sterbewil-
ligen, das andere eine unheilbare koérperliche Krankheit mit
«unmittelbar bevorstehender Todesfolge». Chronisch Kranken
ohne todliche Prognose und psychisch Kranken will der Bun-
desrat den begleiteten Freitod verwehren. Die Sterbehilfe darf
nicht gewerbsmaéssig erfolgen, die finanzielle Gegenleistung
nur die Kosten decken. Sterbehelfer werden verpflichtet, den
Lebensmiiden Alternativen zum Suizid aufzuzeigen. Und bei
der Sterbehilfe eingesetzte Medikamente miissen zwingend
arztlich verschrieben werden. Bei Gesetzesverstdssen drohen
Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder Geldstrafen.

Sterben im Auto

Die restriktive Stossrichtung der Vorschldge begriindet der
Bundesrat mit «Auswiichsen und Missbrauchen». Thm missfallt
besonders, dass Auslander in die Schweiz reisen, um sich in
den Suizid begleiten zu lassen. Die Sterbehilfeorganisationen
schopften den rechtlichen Spielraum vermehrt aus und ent-
zbgen sich teilweise den staatlichen und standesrechtlichen
Kontrollmechanismen, so die Landesregierung. Fiir 6ffentliche
Diskussionen sorgte in letzter Zeit vor allem die Sterbehilfeor-
ganisation Dignitas. Sie setzte in vier Féllen bei der Freitodbe-
gleitung das Edelgas Helium ein. Einzelne Freitodbegleitungen
fanden in den Fahrzeugen von ausldndischen Dignitas-Mitglie-
dern statt. Zwischen Ziircher Behérden und Dignitas kommt

es immer wieder zum Rechtsstreit. So muss nun das Bundes-
gericht entscheiden, ob Dignitas eine Liegenschaft in der Ge-
meinde Wetzikon fiir Freitodbegleitungen nutzen darf.

Die Vernehmlassung fiir die neue Bundesregelung zur Ster-
behilfe war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe der Fach-
zeitschrift noch in Gang, die Frist lief Anfang Mérz ab. Bereits
zeichnete sich jedoch breite Skepsis ab. FDP und SVP lehnen
beide Varianten rundweg ab, sie erkennen keinen gesetzge-
berischen Handlungsbedarf. Das geltende Strafrecht gentige,
hiess es bei der SVP auf Anfrage. Der Status quo garantiere,
dass keine Kommerzialisierung der Sterbehilfe stattfinde und
dass der Suizidentscheid aus eigenem Willen erfolge, so die
FDP. Auch die SP stellt sich gegen den Bundesrat. Sie findet es
falsch, die organisierte Sterbehilfe im Strafgesetz zu regeln.
Stattdessen schlagen die Sozialdemokraten ein Aufsichtsge-
setz auf Bundesebene tiber die Sterbehilfeorganisationen vor.
Die Beschrankung der Suizidbeihilfe auf todkranke Menschen
halt die SP fiir verfehlt. Die CVP lehnt ein Verbot der organi-
sierten Sterbehilfe ebenfalls ab: Man diirfe diese nicht in die
Illegalitat abdrangen. Das Bestreben nach strengeren Auflagen
unterstiitzen die Christlichdemokraten jedoch.

Zuriickhaltende Arzte

Heftige Kritik kommt von den Sterbehilfeorganisationen. Das
Selbstbestimmungsrecht werde unzuldssig eingeschrankt, so
Exit und Dignitas. Der Bundesrat leiste einsamen Suiziden
mit menschenunwiirdigen Methoden Vorschub. Bedenken hat
auch die Medizin. Die Schweizerische Akademie der Medizi-
nischen Wissenschaften (SAMW) begriisst zwar die Regelungs-
bemiihungen des Bundes. Doch so, wie nun vorgeschlagen,
wiirden die Arzte zu sehr in die Suizidbeihilfe involviert. Die
Beschrankung auf das «unmittelbare» Lebensende sei als justi-
ziables Kriterium untauglich und wiirde den Druck auf Spitéler
und Pflegeheime erhéhen, Sterbehilfeorganisationen Einlass
zu gewahren. Besser als eine Strafreform wiirde auch nach An-
sicht der SAMW ein Aufsichtsgesetz iiber die Sterbehilfeorga-
nisationen gegen Missstdnde wirken.

Ob und wie der Bund die Suizidbeihilfe schliesslich regeln wird,
entscheidet das Parlament. Oder das Volk an der Urne: Dignitas
hat vorsorglich das Referendum fiir den Fall angekiindigt, dass
National- und Stdnderat auf der harten Linie bleiben. Derweil
wird auch in einigen Kantonen die Diskussion um die Sterbe-
hilfe gefiihrt (siehe Beitrag auf Seite 4). Ziirich, wo schweiz-
weit am meisten begleitete Suizide stattfinden, schloss letzten
Sommer eine Vereinbarung mit Exit ab, in der Verfahrensfragen
geregelt werden. Ende Januar erklérte das Zircher Kantonspar-
lament eine Volksinitiative der EDU fiir gliltig, die den «Ster-
betourismus» verbieten will. Der Souverdn wird also dartiber
abstimmen kénnen. Im Kanton Bern sprach sich die Exekutive
Ende 2009 gegen einen EVP-Vorstoss aus, der eine stiarkere Re-
gulierung der Sterbehilfe verlangt hatte. (swe)

1 5 CURAVIVA 3|10

o
=
£
[
a
5.
o
3
(7]




	Neue Regelung auf Bundesebene geplant : Sterbehilfe nur noch für Todkranke?

